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§ 129 AktG Sonderbeschluss über die
Aufhebung oder Beschränkung des

Vorzugs
 AktG - Aktiengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.04.2025

1. (1)Ein Beschluss, durch den bei Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (§ 12a) der Vorzug aufgehoben oder beschränkt

wird, bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Vorzugsaktionäre.

2. (2)Ein Beschluss über die Ausgabe neuer Aktien mit vorhergehenden oder gleichstehenden Rechten bedarf

gleichfalls der Zustimmung der Vorzugsaktionäre. Der Zustimmung bei Ausgabe neuer Aktien mit

gleichstehenden Rechten bedarf es nicht, wenn die Ausgabe bei Einräumung des Vorzugs oder, falls das

Stimmrecht später ausgeschlossen ist, bei der Ausschließung ausdrücklich vorbehalten worden ist. Das Recht der

Vorzugsaktionäre auf den Bezug solcher Aktien ist unentziehbar.

3. (3)Über die Zustimmung haben die Vorzugsaktionäre in einer gesonderten Versammlung Beschluss zu fassen. Für

die Vorbereitung der Versammlung, die Teilnahme an ihr, die innere Ordnung und die Abstimmung der Aktionäre

sowie die Anfechtbarkeit und Nichtigkeit der Beschlüsse gelten die Vorschriften über die Hauptversammlung

(§§ 102, 105 bis 128) und die Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen (§§ 195 bis 201)

sinngemäß. Die Veröffentlichung über die Einberufung der Versammlung darf nicht mit einer Veröffentlichung

über die Einberufung einer Hauptversammlung verbunden werden. Der Beschluss der Vorzugsaktionäre bedarf

einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst.

4. (4)Ist der Vorzug aufgehoben, so gewähren die Aktien das Stimmrecht.
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